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München, 02.11.2020 

 

ZWEITE PRESSEMITTEILUNG 

zur Pressemitteilung des Erzbistums Köln vom 30.10.2020 zu unserem 

Gutachten betreffend sexuellen Missbrauch  

1. Uns wurde die Ausarbeitung zweier Professoren „zu Fragen der Einhaltung me-

thodischer Standards“ vom 16.10.2020 zusammen mit dem Text der Pressemit-

teilung erstmals am Mittag des 30.10.2020 übermittelt.  

2. Nachdem wir nunmehr die Gelegenheit hatten, die dortigen Aussagen zu prü-

fen, halten wir Folgendes fest: 

Diese Ausarbeitung leidet unter einem grundlegenden methodischen Fehler. 

Die Verfasser gehen von einem falschen Sachverhalt aus. Der uns im Dezember 

2018 erteilte Auftrag bestand in einer umfassenden Bewertung des Handelns 

der Bistumsverantwortlichen. Eine Beschränkung auf die bloße Rechtmäßig-

keitskontrolle war gerade nicht vorgesehen. Einen derartig beschränkten Gut-

achtensauftrag hätten wir als unabhängige Gutachter im Bereich des sexuellen 

Missbrauchs von vornherein abgelehnt. 
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Auch isoliert betrachtet sind die seitens der Verfasser dieser Ausarbeitung vor-

genommenen Bewertungen unzutreffend. 

3. Wie wir zwischenzeitlich gesichert erfahren haben, wurde dem Betroffenenbei-

rat noch nicht einmal angeboten, sich durch Lektüre unseres Gutachtens ein ei-

genes Bild zu machen. Wir wurden daher aus dem Kreis der Betroffenen gebe-

ten, unser Gutachten zur Verfügung zu stellen. Wir haben das Erzbistum gebeten 

uns mitzuteilen, ob und inwieweit von dortiger Seite Einwände dagegen beste-

hen, dass wir diese berechtigte Bitte erfüllen. Gleichzeitig haben wir mitgeteilt, 

dass wir, wenn dies gewünscht wird, dem Betroffenenbeirat mit Blick auf unser 

Gutachten jederzeit Rede und Antwort stehen werden. 
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